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I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Firma und Sitz 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

MorphoSys AG. 
 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Martinsried bei München. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Verfahren zur Optimierung 

von Proteinen und von Hilfsmitteln dabei, das Erbringen von Dienstleistungen zur Op-
timierung von Proteinen und Peptiden sowie die Entwicklung und Vermarktung von 
auf der Optimierung von Proteinen und Peptiden beruhenden Produkten. 

 
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmenszweck unmit-

telbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann zu diesem Zwecke auch andere 
Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen oder diesbezügliche 
Geschäftsführungstätigkeiten übernehmen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, 
die ganz oder teilweise in den in Absatz 1 genannten Geschäftsbereichen tätig sind. 
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern 
oder verbundenen Unternehmen überlassen. 

 
 

§ 3 
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

 
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 4 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger für die 
Bundesrepublik Deutschland. 
 

II. 
Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 5 
Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 
(1)  Das Grundkapital beträgt € 22.660.557,00. 
 
(2)  Das Grundkapital ist eingeteilt in 22.660.557 auf den Inhaber lautende nennwertlose 

Stückaktien. 
 
(3) Die Form der Aktienurkunden, der Anteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vor-

stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Einzelne Aktien können in Aktienurkunden 
zusammengefaßt werden, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien, 
Globalurkunden). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist aus-
geschlossen. 

 
(4) aufgehoben.  
 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2013 

das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 8.864.103,00 durch Ausgabe 
von bis zu 8.864.103 neuen und auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2008-I). Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 
aa) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Vermeidung 

von Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 
 
bb) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitalerhöhung 

zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 
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anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einen Betrieb 
bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern erfolgt; oder 

 
cc) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit die neuen Aktien im 

Zuge einer Börseneinführung an einer Wertpapierbörse platziert werden. 
 
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2013 

das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insge-
samt jedoch höchstens um bis zu EUR 2.216.025,00 durch Ausgabe von bis zu 
2.216.025 neuen und auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2008-II). Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Be-zugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge und darüber hinaus auszuschließen, 
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs der bereits börsennotier-
ten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-
gabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung festzulegen. 

 
(6 a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR 94.170,00, eingeteilt in bis zu 

94.170 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 1999-I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird in Höhe eines 
Betrages von EUR 3.255,00 (Bedingtes Kapital II aa) nur insoweit durchgeführt, wie 
die Inhaber von Optionsrechten, die von der MorphoSys AG aufgrund der Ermächti-
gung der Hauptversammlung vom 21.07.1999 bis zum 20.07.2004 begeben werden, 
von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen, und hinsichtlich eines Betrages in 
Höhe von EUR 29.070,00 (Bedingtes Kapital II bb) nur insoweit durchgeführt, wie 
die Inhaber von Optionsrechten, die von der MorphoSys AG aufgrund der Ermächti-
gung der Hauptversammlung vom 11.05.2004 in der Zeit vom 21.07.2004 bis zum 
30.04.2009 begeben werden, von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird in Höhe eines Betrages von EUR 61.845,00 (Bedingtes 
Kapital II b) nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die von 
der MorphoSys AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
05.07.2001 bis zum 04.06.2006 begeben werden, von ihrem Ausübungsrecht Ge-
brauch machen. Die neuen Aktien nehmen – sofern sie durch Ausübung bis zum Be-
ginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – von Beginn 
des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugs-rechten entstehen, am Gewinn teil. 

 
(6 b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.488.686,00, eingeteilt in bis 

zu 5.488.686 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2006-I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inha-
ber von Optionsscheinen bzw. Wandlungsrechten von bis zum 30.04.2011 durch die 
Gesellschaft gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung begebenen Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen oder die 
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zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelba-
ren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100 %-igen Beteiligungsgesell-
schaften bis zum 30.04.2011 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre 
Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen – sofern sie durch Aus-
übung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entste-
hen – von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Be-
ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entste-
hen, am Gewinn teil. 

 
(6 c) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.288.749,00 durch die Ausga-

be von bis zu 1.288.749 Stück neuen Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003-II). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-
soweit durchzuführen, wie die Inhaber der ausgegebenen Wandelschuldverschrei-
bungen von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in Stammaktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind erstmals für das Geschäftsjahr dividenden-
berechtigt, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der be-
dingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 
(6d) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR 1.338.345,00, eingeteilt in bis 

zu 1.338.345 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2008-II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, als die Inhaber von Optionsrechten, die von der Gesellschaft aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.04.2013 begeben werden, von 
ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungsrechten oder 
durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

 
(6e) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 450.000,00 durch die Ausgabe 

von bis zu 450.000 Stück neuen Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008-III). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-
soweit durchzuführen, wie die Inhaber der ausgegebenen Wandelschuldverschrei-
bungen von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in Stammaktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen erstmals von Beginn des Geschäftsjah-
res an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn 
teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 
(7) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 

der Kapitalerhöhung aus bedingtem und genehmigtem Kapital zu ändern. 
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III. 
Vorstand 

 
§ 6 

Zusammensetzung 
 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im übrigen bestimmt der Auf-
sichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 
sowie einen oder mehrere stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 
 
 

§ 7 
Geschäftsführung und Vertretung 

 
(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstands zu führen. Der Vor-
stand gibt sich selbst einstimmig eine Geschäftsordnung und regelt die Ge-
schäftsverteilung, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vor-
stand erläßt. 

 
(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat 
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Alleinvertretung einräumen 
und wieder entziehen.  

 
(3) Der Aufsichtsrat kann ein oder mehrere Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen 

des § 181 BGB für den Fall der Mehrfachvertretung befreien und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob die Gesellschaft eingliedrig oder mehrgliedrig ist und auch für den Fall, daß 
sie zu einer mehrgliedrigen oder eingliedrigen Gesellschaft wird. 
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IV. 
Der Aufsichtsrat 

 
§ 8 

Zusammensetzung, Amtsdauer 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die von den Aktionären nach dem Ak-

tiengesetz gewählt werden. 
 
(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt höchstens für die Zeit bis zur Been-

digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Bestellung eines Nachfolgers für 
ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied erfolgt für den 
Rest der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch eine an 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder den Vorstand zu richtende schriftliche Erklä-
rung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Aus wichtigem Grund 
kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

 
(4) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats vor Ab-

lauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten 
Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden.  

 
(5) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 

Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge 
Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer 
Amtszeit ausscheiden. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmit-
glieds erlischt mit der Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Wahl nach vor-
stehendem Absatz (4) stattfindet. 
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§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter 

 
(1) Im Anschluß an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder bestellt 

worden sind, findet ohne besondere Einladung eine Sitzung des Aufsichtsrats statt, in 
der ein Vorsitzender und ein Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit gewählt wer-
den. 

 
(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem 

Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
 

§ 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) 
 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinde-

rung von einem Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen einberufen. Diese Frist kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Einbe-
rufung kann schriftlich, fern-mündlich, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger ge-
bräuchlicher Kommunikationsmittel  erfolgen, soweit diese geeignet sind, den 
Nachweis des Zugangs zu erbringen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 

 
(2) Schriftliche, fernmündliche, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel (z. B. per E-Mail) durchgeführte Sitzungen und Beschlussfas-
sungen oder die Teilnahme einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen und 
Beschlussfassungen unter Ausnutzung gebräuchlicher Kommunikationsmittel sind 
zulässig, es sei denn der Aufsichtsratsvorsitzende ordnet im Einzelfall etwas anderes 
an.  

 
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 

jedoch drei Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfas-
sung teilnehmen und sich unter ihnen der Vor-sitzende oder sein Stellvertreter befin-
det.  

 
(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Art der 
Abstimmung bestimmt der Vorsitzende.  

 
(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 

Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, zu unterzeich-
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nen ist. Dies gilt entsprechend für schriftlich, fern-mündlich, per Telefax oder mit 
Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z. B. per E-Mail oder Video-
konferenz) gefasste Beschlüsse.  

 
(6) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 

Vorsitzenden abgegeben. 
 
 

§ 11 
Ausschüsse 

 
(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen. Den 

Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Auf-
sichtsrats übertragen werden. 

 
(2) Jeder Ausschuß kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der 

Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt. 
 
(3) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die Regelungen des § 10 entsprechend. 
 
 

§ 12 
Geschäftsordnung, Willenserklärungen, Fassungsänderungen 

 
(1) Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 

selbst fest.  
 
(2) Der Vorsitzende - oder im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende - 

ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 
Nur der Vorsitzende - oder im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsit-
zende - ist befugt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die 

Fassung betreffen. 
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§ 13 
Vertraulichkeit 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Angaben und Geheimnisse 

der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre 
Tätigkeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung 
gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

 
(2) Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats, Dritten Informationen über Inhalt oder 

Verlauf einer Aufsichtsratssitzung oder einer sonstigen Beschlußfassung des Auf-
sichtsrats zu geben, die nicht unter vorstehenden Absatz (1) fallen, so setzt er sich zu-
vor mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats ins Benehmen. 

 
 

§ 14 
Geschäftsordnung Vorstand, Zustimmungsvorbehalt 

 
Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen, in der 
insbesondere die Geschäfte festgelegt werden, zu deren Vornahme die Zustimmung des 
Aufsichtsrats erforderlich ist. 
 
 

§ 15 
Vergütung des Aufsichtsrats 

 
(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine ange-

messene jährliche Vergütung, die von der Hauptversammlung festgesetzt wird und - 
soweit nichts anderes bestimmt wird - am Tag nach Ablauf der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das betreffende Geschäftsjahr entschei-
det, fällig ist. 

 
(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf-

sichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere bare Vergü-
tung. 

 
(3) Die Gesellschaft vergütet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine bare Vergütung 

entfallende Umsatzsteuer. 
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V. 
Die Hauptversammlung 

 
§ 16 
Ort 

 
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wert-
papierbörse statt. 
 

§ 17 
Teilnahmerecht 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 
Ablauf des 7. (siebten) Tages vor dem Tag der Hauptversammlung in Textform (§ 126 
b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft unter der in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse angemeldet haben. 

 
(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat bis zum Ab-
lauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung durch Vorlage eines in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises 
über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu geschehen. 

 
 

§ 18 
Stimmrecht 

 
(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Wenn weder 

ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, so können 
die Vollmachten auch durch (Computer-) Fax oder elektronische Nachricht (e-mail) 
erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft 
Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist. 
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§ 19 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein 

von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied berufen. Ist der Vorsitzende ver-
hindert und hat er auch kein anderes Aufsichtsratsmitglied bestimmt, so wird der Vor-
sitzende von der Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. 
 
(3) Der Vorsitzende kann anordnen, dass den Aktionären die Verfolgung der Hauptver-

sammlung über moderne Kommunikationsmedien (z.B. Internet) ermöglicht wird. 
 
(4) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tages-

ordnungspunkte und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von 
sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt 
entscheiden und angemessene Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit und der zu-
sammengenommenen Rede- und Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungsver-
lauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn 
oder während des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für ei-
ne ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den 
Schluss der Debatte anordnen. 

 
 

§ 20 
Beschlußfassung der Hauptversammlung 

 
Für die Beschlüsse der Hauptversammlung genügen, soweit nicht das Gesetz zwingend et-
was anderes vorschreibt, als Stimmenmehrheit die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und als Kapitalmehrheit die einfache Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertre-
tenen Grundkapitals. 
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VI. 
Jahresabschluß 

 
§ 21 

Jahresabschluß und Gewinnverwendung 
 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluß 

für das vergangene Geschäftsjahr sowie den Lagebericht aufzustellen und dem Ab-
schlußprüfer vorzulegen. 

 
(2) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts der Abschlußprüfer hat der Vorstand 

den Jahresabschluß, den Lagebericht, den Prüfungsbericht und den Vorschlag, den er 
der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns unterbreiten will, dem 
Aufsichtsrat vorzulegen. 

 
(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses 

den Jahresüberschuß, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen-
den Beträge und eines etwaigen Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in eine 
andere Gewinnrücklage einzustellen, sofern die anderen Gewinnrücklagen nach der 
Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

 
(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend 

von § 60 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz festgelegt werden. 
 
(5) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre aus-
schütten. 

 
 
 

VII. 
Schlußbestimmungen 

 
Die Kosten der Umwandlung in die Rechtsform der Aktiengesellschaft trägt die Gesell-
schaft bis zu einem Betrag von DM 150.000,--. 
 
 
 


